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Wie jedes Jahr bei Winter-
beginn stellen sich auch heu-
er wieder viele Autofahrer die
Frage: Darf ich mit Sommer-
reifen auch im Winter fah-
ren? Was passiert, wenn ich
mit Sommerreifen in einen
Unfall verwickelt werde?

Generell sieht das öster-
reichische Kraftfahrgesetz
keine Winterreifenpflicht für
PKW vor. Mit Ausnahme von
stark verschneiten Berg-
straßen, wo das Fahren mit
Winterausrüstung oder
Schneeketten angeordnet
wird. Wird man mit Sommer-
reifen in einen Unfall ver-
wickelt, kann dies aber sehr
wohl zu unangenehmen Fol-
gen führen. Und zwar dann,
wenn nachgewiesen werden
kann, dass die Unfallursache
in der Verwendung der Som-
merreifen liegt. Kollidiert
zum Beispiel ein Auto mit
Sommerreifen auf einer ver-
eisten und verschneiten
Straße mit einem anderen
Fahrzeug, so kann sich auf-
grund des verlängerten
Bremsweges ein Mitverschul-
den ergeben. Die Kaskoversi-
cherung kann in diesem Fall
die Leistung verweigern, da
der Lenker grob fahrlässig ge-
handelt hat. Generell riskiert
man die Haftung für den
Schadensersatz und eine
strafrechtliche Verfolgung bei
Personenschäden, sobald
man fahrlässig handelt – in-
dem man keine Winterreifen
montiert hat.

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug auf
jeden Fall mit Winterreifen
aus. Sie können dadurch
nicht nur eventuelle Streitig-
keiten mit der Versicherung
vermeiden, sondern vor allem
Ihre Sicherheit und die Ihrer
Mitfahrer erhöhen. 

Genauere Informationen
dazu erhalten Sie bei:
Günther Pani
Heidenreichsteiner Straße 9
3830 Waidhofen/Thaya
Tel. 02842/51498
waidhofen@efm.at
www.efm.at Werbung
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